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Netzentgelte für steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
gemäß § 14a EnWG in der Niederspannung  (Preisblatt sVE) 
 
Gültig ab 01.01.2019 – (Stand: 15.10.2018 - unter Vorbehalt)  
 
Netznutzung mittels temperaturabhängiger Lastprofile: 
 
Entsprechend des §14a EnWG sind folgende Bedingungen für eine Anerkennung als 
steuerbare Verbrauchseinrichtung einzuhalten (Definition): 
 
 Bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder Letztverbraucher 
 Technische Möglichkeit zur vollständigen Unterbrechung der Verbrauchseinrichtung durch den 

Netzbetreiber zur Netzentlastung in den vorgegebenen Zeiten 
 Steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt einen separaten Zähler und technischen Zählpunkt 
 
Zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gehören u. a. Elektro-Speicherheizungen, Elektro-
Wärmepumpen, gesteuerte Elektro-Warmwasserspeicher und Ladepunkte für Elektromobile. 
 
Netzentgelte für Entnahmestellen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen: 
  Entnahme durch  Arbeitspreis in ct/ kWh  

    netto (brutto)  

 Elektro-Speicherheizung  4,32 (5,14)  

 Ladepunkte für Elektromobile  4,32 (5,14)  

 Sonstige steuerbare Verbrauchseinrichtung  4,32 (5,14)  

 
Über den Installateur bzw. einen Energiedienstleister kann vor Ort die Verbrauchseinrichtung genau 
analysiert werden, welche Aufwendungen/ Kosten auf den Kunden zukommen. 
 
Die Kosten für vorgelagerte Netzebenen, Abrechnung, Netzinfrastruktur, Bereitstellung der Sys-
temdienstleistungen und Deckung der Übertragungsverluste sind in den Netzentgelten enthalten. 
 
Die Preise verstehen sich zzgl. einem Entgelt für Messstellenbetrieb – inkl. Messdienstleistung- 
(Preisblatt SLP MSB), Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, § 19 Abs. 2 StromNEV-
Umlage, Offshore-Netzumlage, Umlage aufgrund der Verordnung über Vereinbarungen zu abschalt-
baren Lasten (Preisblatt Umlagen) und aus der Umsetzung weiterer gesetzlicher Vorgaben und ggf. 
Konzessionsabgabe in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 
 
Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer in Höhe von zurzeit 19 %. 
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Entnahmestellen mit gemeinsamer Messung 
 
Allgemeinverbrauch und Elektro-Speicherheizung wird gemeinsam gemessen. Hier ist nur ein Zähler 
vorhanden, an den die Heizung und die übrigen Anlagen des Kunden angeschlossen sind. Diese Va-
riante gibt es nur noch bei Bestandsanlagen. In diesem Fall erfolgt eine rechnerische Aufteilung auf 
Speicherheizungs- und Allgemeinverbrauch. 
 
Für die Netznutzungsabrechnung erfolgt eine rechnerische Aufteilung des Verbrauchs: 

 
Allgemeinverbrauch   = HT-Verbrauch x 1,25 
Elektro-Speicherheizung  = NT-Verbrauch – (0,25 x HT-Verbrauch) 

 
 
D.h. der HT-Verbrauch entspricht im Mittel ca. 80 % des Allgemeinverbrauchs, so dass die restlichen 
20 % im NT-Zeitraum enthalten sind. Die Abrechnung des so ermittelten Allgemeinverbrauchs erfolgt 
mit den Arbeitspreisen für Entnahmestellen ohne Leistungsmessung (Preisblatt LP), die des Elektro-
Speicherheizungsverbrauchs mit den o.g. Arbeitspreisen für Entnahmestellen mit unterbrechbaren 
Verbrauchseinrichtungen. Zusätzlich wird der Grundpreis für Entnahmestellen ohne Leistungsmes-
sung (Preisblatt LP) in Rechnung gestellt. 
 
Die Preise enthalten im Rahmen der Kostenwälzung die Netzkosten der vorgelagerten Netzebenen. 
Die Kosten für die Netzinfrastruktur, Bereitstellung der Systemdienstleistungen, Deckung der Übertra-
gungsverluste sind in den Netzentgelten enthalten. 
 
Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrkosten aus Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, § 19 StromNEV-
Umlage, Offshore-Netzumlage, Umlage aufgrund der Verordnung über Vereinbarungen zu abschalt-
baren Lasten und aus der Umsetzung weiterer gesetzlicher Vorgaben, ggf. Konzessionsabgabe und 
Messstellenbetrieb. 
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